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produktinformationen

revolvierende finanzkreditdeckung

Mit einer revolvierenden Finanzkreditdeckung sichert eine Bank
Finanzkreditforderungen mit einer Kreditlaufzeit von maximal 
12 Monaten (in Ausnahmefällen: bis 24 Monate) ab, die aus 
der Finanzierung von Exportgeschäften aus der ständigen Ge -
schäftsbeziehung zwischen einem deutschen Exporteur und
einem bestimmten ausländischen Abnehmer resultieren.

was wird abgesichert?

Die revolvierende Finanzkreditdeckung bietet Schutz vor einem
 Zahlungsausfall aufgrund

@ der Nichtzahlung innerhalb von 1 Monat nach Fälligkeit 
(protracted default)

@ der Insolvenz des Kreditnehmers

@ staatlicher Maßnahmen und kriegerischer Ereignisse

@ der Nichtkonvertierung/-transferierung von 
Landeswährungsbeträgen

Gegenstand der Deckung sind Forderungen auf Rückzahlung von
Kreditbeträgen aus zwischen dem Kreditgeber und dem ausländi-
schen Kreditnehmer geschlossenen Kreditverträgen, mit denen Aus-
fuhrgeschäfte im Rahmen einer ständigen  Ge schäftsbeziehung zwi-
schen einem bestimmten deutschen Exporteur und dem ausländi-
schen Kreditnehmer finanziert werden. Die zu finanzierende Waren-
art ist dem Bund im Antragsverfahren mitzuteilen. Grundsätzlich
kommen alle Warenarten in Betracht, deren Kreditlaufzeit 12 Mo-
nate (im Ausnahmefall 24 Monate) nicht übersteigt und bei denen
es sich entweder um deutsche Ware oder um Güter handelt, die
typischerweise im Transit gehandelt werden. Auch die Finanzierung
von Leis tungsgeschäften ist möglich. 

Das Darlehen ist pro rata Lieferung an den deutschen Exporteur
auszuzahlen. Es kann in Euro oder in einer Fremdwährung heraus-
gelegt werden. Forderungen in Fremdwährungen, für die keine
 Kurs notierung der Europäischen Zentralbank existiert, sind aller-
dings von der Deckung ausgeschlossen. Eine Anzahlung ist bei Ge -
schäften mit Kreditlauf zeiten bis 12 Monate nicht erforderlich.

Tilgungs- und Zinszahlungsraten aus mehreren Auszahlungen kön-
nen zusammengefasst werden, soweit hierdurch die höchstzuläs -
sige Kreditlaufzeit  nicht überschritten wird.

Die im Kreditvertrag vereinbarten Zinsen werden in Höhe von bis 
zu 8 % – ohne gesonderte Prämie – in die Deckung einbezogen,
und zwar bis zur vereinbarungsgemäßen Fälligkeit der jeweiligen
Kreditraten.

Der Schuldner muss seinen Sitz in einem Land haben, das nicht der
EU oder der OECD angehört. Absicherbar sind jedoch auch Chile,
Israel, Korea, Mexiko und die Türkei.

wer kann eine revolvierende 

finanzkreditdeckung erhalten?

Deckungsberechtigt sind 

@ deutsche Kreditinstitute und deren ausländische 
Zweigniederlassungen

@ in Deutschland angesiedelte Zweigniederlassungen 
ausländischer Banken

@ ausländische Banken unter bestimmten Voraussetzungen

Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland2



zu welchen konditionen 

wird die deckung übernommen?

Es gelten die Deckungskonditionen für Finanz kreditdeckungen;
 insbesondere die 5%ige nicht abwälzbare Selbstbeteiligung sowie
die verkürzte Karenz- und Schadenbearbeitungsfrist.

wie funktioniert die deckung?

Dieser Deckungsform liegt das Revolvingsystem  zu grunde. Dazu
gibt die Bank den (geschätzten) Ge  samtumsatz mit dem auslän -
dischen Kreditnehmer an. Der Bund räumt daraufhin auf diesen
 Kreditnehmer einen bestimmten Höchstbetrag (Limit) ein. Hierun-
ter sind alle deckungsfähigen Forderungen abgesichert, soweit sie
im Höchstbetrag Platz finden, in dessen Laufzeit fallen und die
 festgelegten Zahlungsbedingungen sowie sonstigen Konditionen
einhalten. Ist das Limit durch die – monatlich zu meldenden –
Umsätze „erschöpft“, entsteht Freiraum für neue Forderungen in
dem Umfang, in dem alte Forderungen vom Kreditnehmer bezahlt
werden. 

müssen alle deckungsfähigen forderungen

der bank gegenüber dem auslandskunden

gemeldet werden?

Eine Anbietungspflicht, d.h. die Verpflichtung, alle deckungsfähigen
Forderungen in die Deckung einzubeziehen, besteht nicht.

wie werden die risiken des exporteurs 

abgesichert?

Wird ein Exportgeschäft unter einer revolvierenden Finanzkredit -
deckung finanziert, kann zugunsten des Exporteurs zwar eine Fa -
brikationsrisikodeckung, nicht jedoch eine separate Deckung des
Forderungsrisikos (Ausfuhrdeckung) übernommen werden. Unter
einer bestehenden APG sind diese Forderungen nicht anbietungs-
pflichtig, und es besteht hierfür kein Deckungsschutz. 

Da der Exporteur sich aber bereits mit dem Versand der Ware ins
Risiko begibt, ist der Haftungsbeginn unter der revolvierenden
Finanzkreditdeckung auf den Zeitpunkt der Warenversendung 
(bzw. den Be ginn der Leistungserbringung) vorverlagert. Dem -
entsprechend kann der Bund bei Gefahrerhöhung den noch nicht
ausbezahlten Kreditbetrag für eine schon durchgeführte Ver sen -
dung nicht mehr vom Deckungsschutz ausschließen. Hierdurch ist
der Exporteur geschützt, falls es nach Versand zu einer Verschlech-
terung der Risikosituation kommen  sollte. 

Zudem verzichtet die Bank gegenüber dem Bund auf ihr autonomes
Kündigungsrecht, d.h. sie darf eine Kündigung des Kreditvertrages
nur mit Zu stimmung des Bundes aussprechen. 

was ist im interesse des exporteurs 

besonders zu beachten?

Die (mittelbare) Absicherung des Forderungsrisikos des Exporteurs
unter der revolvierenden Finanz kreditdeckung unterscheidet sich in
mehrfacher Weise von einer Ausfuhrdeckung.

Zu beachten ist vor allem, dass der sich aus der Vorverlagerung des
Haftungsbeginns ergebende Schutz nur greift, wenn alle Deckungs-
voraussetzungen für die revolvierende Finanzkreditgarantie erfüllt
sind. Insofern ist eine enge Abstimmung  zwischen Bank und Ex -
porteur erforderlich: Zwischen beiden sollte abgesprochen werden,
ob die Finanzierung für die betreffende Lieferung in den Deckungs-
schutz einbezogen werden soll oder nicht. Auch liegt es im In  te r -
esse des Exporteurs, dass die Bank die Forderung dem Bund  
frist gerecht meldet und sichergestellt ist, dass die Forderung im  
De ckungshöchstbetrag Platz findet.

Da es für den Exporteur entscheidend darauf an kommt, nach erfolg-
ter Lieferung auch Auszahlung aus dem Finanzkredit zu erhalten,
sollte zudem vertraglich dafür Sorge getragen werden, dass die
 Auszahlung des Kredits nicht von der Mitwirkung des Auslands -
kunden abhängt. 
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für welchen zeitraum 

besteht deckungsschutz?

Die revolvierende Finanzkreditdeckung hat eine Laufzeit von einem
Jahr und verlängert sich automatisch um den gleichen Zeitraum,
wenn sie nicht rechtzeitig gekündigt wird. 

was kostet die revolvierende 

finanzkreditdeckung?

Es wird eine Antragsgebühr, bezogen auf den Höchstbetrag, sowie
eine Verlängerungsgebühr für jedes neue Vertragsjahr erhoben.
Daneben fällt eine Ausfertigungsgebühr einmalig für die Erteilung
so wie für etwaige Erhöhungen des Höchstbetrags an.

Die eigentliche Prämie ist ein bestimmter Prozentsatz der zu de cken -
den Darlehnsforderung, der sich im Wesentlichen an der Bonität
des Käufers, dem Länderrisiko und der Risikolaufzeit orientiert. An -
wendbar sind die Prämiensätze des Bundes für kurzfris tige For -
derungsdeckungen. Es fällt keine Versicherungssteuer an. Weitere
Informationen enthält das verzeichnis der gebühren und

 entgelte.

kann die revolvierende finanzkreditdeckung

für eine refinanzierung genutzt werden?

Die sich aus der revolvierenden Finanzkreditdeckung ergebenden
Ansprüche können an andere Kreditinstitute oder Forfaitierungs -
gesellschaften abgetreten werden. 

Eine Verbriefungsgarantie steht für diese Forde rungen nicht zur
 Verfügung.

wann und wie wird entschädigt?

Die Entschädigung setzt die Uneinbringlichkeit der rechtsbestän -
digen und fälligen Forderung aufgrund eines der gedeckten Risiken
vo raus. Liegen dem Bund alle erforderlichen Unter lagen vor, wird
die Schadenabrechnung binnen eines Monats aufgestellt. Die Aus-
zahlung der Entschädigungssumme erfolgt innerhalb von 5 Bank -
arbeitstagen.

Die deckungsnehmende Bank ist in jedem Schadenfall mit einem
einheitlichen selbstbehalt von nur 5 % am Ausfall beteiligt. 
Dies ist ein wesent licher Vorteil gegenüber einem bundesgedeck-
ten Lieferantenkredit, bei dem die Selbstbeteiligung je nach Risiko
5 bis 15 % beträgt.

wie erhalte ich deckungsschutz?

Die Kontaktaufnahme zum Bund erfolgt über die euler hermes

deutschland ag. Für nä here Informationen stehen die Haupt -
verwaltung in Hamburg sowie die zahlreichen Außenstellen zur
 Verfügung. Allgemeines Informationsmaterial, die erforderlichen
Formulare sowie die Allgemeinen Be dingungen (es gelten die All -
gemeinen Bedingungen für Finanzkreditdeckungen) können unter
www.agaportal.de eingesehen und heruntergeladen werden.
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die eckpunkte der revolvierenden

 finanzkreditdeckung im überblick:

Deckungsnehmer: deutsche Banken und 
ihre Zweig niederlassungen 
im  Ausland, bestimmte 
aus ländische Banken sowie
deren deutsche Nieder lassungen

Deckungsgegenstand: Forderungen (Kreditbetrag 
sowie Zinsen bis maximal 8 %)
aus  gebundenen Finanzkrediten 
mit Kreditlaufzeiten von 
maximal 12 Monaten und in
Ausnahme fällen 24 Monaten,  
d. h.  Kredit verträgen zur
 Finanzierung  laufender Geschäfte
eines  deutschen Exporteurs 
mit einem  bestimmten 
ausländischen Schuldner 

Gedeckte Risiken: Nichtzahlung innerhalb von 
1 Monat nach Fälligkeit 
(protracted default), 
weitere wirtschaftliche Risiken 
(z. B. Konkurs) sowie politische
Risiken (z. B. Krieg)

Selbstbeteiligung: 5 % für alle Schadenfälle 

Bearbeitungsgebühren: Antrags-, Verlängerungs- 
und Ausfertigungsgebühr 
in Abhängigkeit von der Höhe
des übernommenen  
Höchst betrags

Prämie: bestimmter Prozentsatz  
des Kreditbetrags 
(Rechentool unter 
www.agaportal.de)
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www.agaportal.de

Euler Hermes Deutschland AG
Exportkreditgarantien der
Bundesrepublik Deutschland

Postadresse
22746 Hamburg

Besucheradresse
Gasstraße 27
Hamburg - Bahrenfeld

Telefon: +49 (0)40/88 34-90 00
Telefax: +49 (0)40/88 34-91 75

info@exportkreditgarantien.de
www.agaportal.de

Außendienst: Berlin, Frankfurt, 
Hamburg, Köln, München, Stuttgart


